[Ihre Absenderadresse]

Einschreiben

Schlichtungsstelle für Mietverhältnisse

Wohnungsamt

Rathaus

9001 St.Gallen

St.Gallen, 25. Februar 2008
Mietzinsanfechtung / 3-Wohnung an der Oberstrasse 281a
Sehr geehrte Damen und Herren

Die mit Formularanzeige vom 5.2.2008 verlangte Mietzinserhöhung per 1. Juni 2008 fechte ich als missbräuchlich an, soweit die Überwälzung der allgemeinen Kostensteigerung – vorbehältlich Ergebnis eines allfälligen Beweisverfahrens – den Umfang von 10 % der zwischenzeitlich aufgelaufenen Teuerung bzw. Fr. ….  pro Monat übersteigt

Begründung:

Die Erhöhung aufgrund des Hypothekarzinsanstieges sowie die Überwälzung der Teuerung wird nicht bestritten, unter dem Vorbehalt, dass diese nach rechtskräftiger Mietzinsfestsetzung betreffend angefochtene Erhöhung gemäss Anzeige vom 10.1.2007 ( Klage derzeit bei Kreisgericht St. Gallen hängig) entsprechend angepasst wird. 

Die Vermieterin berechnet die allgemeine Kostensteigerung mit einer Pauschale von 0,5 % pro Jahr, welche klar gegen die anerkannte Usanz in unserem Gerichtskreis verstösst. Diese Position ist deshalb entsprechend zu reduzieren.

Ich bitte Sie, zur Schlichtungsverhandlung vorzuladen.

Freundliche Grüsse
[Ihre Unterschrift]
[Unterschrift der zweiten Person auf dem Mietvertrag]
Beilagen:

- Kopie des Mietvertrages

- letzte Mietzinserhöhungsanzeigen

- aktuelle Mietzinserhöhungsanzeige mit
  Begleitschreiben
